
Wahlkreisversammlung zur Aufstellung 
der Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber für die Direktwahlkreise 
Wahlkreis 4 (Hansestadt Rostock I), 
Wahlkreis 5 (Hansestadt Rostock II), 
Wahlkreis 6 (Hansestadt Rostock III)  
und Wahlkreis 7 (Hansestadt Rostock IV) 
8. November 2025 in Rostock  
(Stand: 06.11.2025) 
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A 0.1.: Tagesordnung und Zeitplan  1 
 2 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand  3 
 4 
Antrag: 5 
Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 6 
 7 
Samstag, 08.11.2025 8 
 9 
Tagesordnung und Zeitplan  10 
 11 
1 09:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung 12 
2 09:35 Uhr Konstituierung der Wahlkreisversammlung für den Wahlkreis 4 13 

(Hansestadt Rostock I) 14 
3 09:50 Uhr Rede der Kandidierenden  15 
4 10:00 Uhr Wahl des Direktkandidierenden  16 
5 10:30 Uhr Schlusswort 17 
 18 
1 11:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 19 
2 11:05 Uhr Konstituierung der Wahlkreisversammlung für den Wahlkreis 5 20 

(Hansestadt Rostock II) 21 
3 11:20 Uhr Rede der Kandidierenden  22 
4 11:30 Uhr Wahl des Direktkandidierenden  23 
5 12:00 Uhr Schlusswort 24 
 25 
1 12:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung 26 
2 12:35 Uhr Konstituierung der Wahlkreisversammlung für den Wahlkreis 6 27 

(Hansestadt Rostock III) 28 
3 12:50 Uhr Rede der Kandidierenden  29 
4 13:00 Uhr Wahl des Direktkandidierenden  30 
5 13:30 Uhr Schlusswort 31 
 32 
1 14:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 33 
2 14:05 Uhr Konstituierung der Wahlkreisversammlung für den Wahlkreis 5 34 

(Hansestadt Rostock II) 35 
3 14:20 Uhr Rede der Kandidierenden  36 
4 14:30 Uhr Wahl des Direktkandidierenden  37 
5 15:00 Uhr Schlusswort 38 
 39 
Begründung: 40 
 41 
erfolgt mündlich 42 
 43 
 44 
A 0.2.: Tagungspräsidium 45 
 46 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand 47 
 48 
Antrag: 49 
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Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 50 
 51 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt ein Tagungspräsidium für die 52 
Wahlkreisversammlung vor. 53 
 54 
Julia Wenzel 55 
Sandro Smolka  56 
 57 
Begründung: 58 
 59 
erfolgt mündlich 60 
 61 
 62 
A 0.3.: Mandatsprüfungskommission 63 
 64 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand 65 
 66 
Antrag: 67 
Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 68 
 69 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt eine Mandatsprüfungskommission für die 70 
Wahlkreisversammlung vor. 71 
 72 
Sven Thormann 73 
Marlis Schröder  74 
 75 
Begründung: 76 
 77 
erfolgt mündlich 78 
 79 
 80 
A 0.4.: Wahlkommission 81 
 82 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand 83 
 84 
Antrag: 85 
Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 86 
 87 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt eine Wahlkommission für die 88 
Wahlkreisversammlung vor. 89 
 90 
Sven Hilbrandt 91 
Mathias Lesch 92 
 93 
Begründung: 94 
 95 
erfolgt mündlich 96 
 97 
A 0.5.: Geschäftsordnung  98 
 99 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand 100 
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 101 
Antrag: 102 
Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 103 
 104 
Geschäftsordnung der Wahlkreisversammlung zur Aufstellung der Wahlbewerberinnen und 105 
Wahlbewerber für die Direktwahlkreise Wahlkreis 4 (Hansestadt Rostock I), Wahlkreis 5 106 
(Hansestadt Rostock II), Wahlkreis 6 (Hansestadt Rostock III) und Wahlkreis 7 (Hansestadt 107 
Rostock IV) 108 
 109 
1. Das gewählte Tagungspräsidium leitet die Wahlkreisversammlung. 110 
2. Die Wahlkreisversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen 111 

Mitglieder beschlussfähig, wenn alle Mitglieder mit Wohnhaft im betreffenden 112 
Wahlkreis ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Die Beschlussfähigkeit wird 113 
durch den Bericht der Mandatsprüfungskommission festgestellt.  114 

3. Beschlussrecht haben alle Mitglieder der Versammlung entsprechend der Satzung. 115 
4. Die Vorschläge für die Mitwirkung in den Kommissionen der Wahlkreisversammlung 116 

(Mandatsprüfungskommission, Wahlkommission) werden vom Tagungspräsidium 117 
unterbreitet. Die Wahl erfolgt in getrennten Wahlgängen in offener Abstimmung. 118 

5. Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit gefasst. 119 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.  120 

6. Allen Kandidierenden stehen jeweils 10 Minuten Redezeit zur Verfügung.  121 
7. Anfragen an die Kandidierenden sind möglich und dürfen die Zeit eine Minute nicht 122 

überschreiten. Sie sind mit Angabe des Namens zu stellen. 123 
8. Das Tagungspräsidium ist verpflichtet, auf Anfragen Erklärungen, die die Arbeit der 124 

Wahlkreisversammlung betreffen, abzugeben. 125 
9. Anträge zur Geschäftsordnung werden mündlich gestellt. Das Wort zur 126 

Geschäftsordnung wird außerhalb der Rednerinnenliste erteilt. Die Redezeit beträgt 127 
zwei Minuten. Es kann nur ein Redebeitrag dafür bzw. ein Redebeitrag dagegen 128 
gehalten werden. Danach erfolgt unmittelbar die Abstimmung. 129 

10. Ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung bedarf der Zweidrittelmehrheit der 130 
anwesenden Mitglieder. 131 

11. Während Abstimmungen und Wahlen können keine Anträge zur Geschäftsordnung 132 
gestellt werden. 133 

 134 
Begründung: 135 
 136 
erfolgt mündlich 137 
 138 
A 0.6.: Versammlungsleitung, Schriftführung, Vertrauenspersonen, weiteres Mitglied der 139 
Versammlung 140 
 141 
Einreicher*innen:  geschäftsführender Kreisvorstand 142 
 143 
Antrag: 144 
Die Wahlkreisversammlung möge beschließen: 145 
 146 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt eine Versammlungsleitung für die 147 
Wahlkreisversammlung vor. 148 
 149 
Sandro Smolka 150 
 151 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt eine Schriftführung für die 152 
Wahlkreisversammlung vor. 153 
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 154 
Julia Wenzel 155 
 156 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt zwei Vertrauenspersonen für die 157 
Wahlkreisversammlung vor. 158 
 159 
Sven Hilbrandt 160 
Sven Thormann 161 
 162 
Der geschäftsführende Kreisvorstand schlägt ein weiteres Mitglied der Versammlung für 163 
die Wahlkreisversammlung vor. 164 
 165 
Arian Dost 166 
 167 
 168 
 169 
Begründung: 170 
 171 
erfolgt mündlich 172 


